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Norm

ABGB §1096

MRG §15a

ETV 2002 §7a

Rechtssatz

Voraussetzung der Unbrauchbarkeit einer Wohnung wegen Mängeln der elektrischen Anlage ist auch nach

Inkrafttreten des § 7a ETV 2002 eine von dieser Anlage ausgehende Gefährlichkeit. Der Umstand, dass die Anlage im

Sinn des § 7a ETV 2002 nicht dem ETG entspricht oder der Vermieter seiner Dokumentationsp icht insoweit nicht

nachgekommen ist, lässt diese Gefährlichkeit vermuten. Dem Vermieter steht es o en, im Einzelfall zu beweisen, dass

von der Anlage keine Gefährdung ausgeht.

Entscheidungstexte

5 Ob 66/18v

Entscheidungstext OGH 18.07.2018 5 Ob 66/18v

Veröff: SZ 2018/58

4 Ob 83/19p

Entscheidungstext OGH 05.07.2019 4 Ob 83/19p

Beisatz: Der Umstand, dass eine elektrische Anlage iSd § 7a ETV 2002 nicht dem ETG 1992 entspricht oder der

Vermieter seiner Dokumentationspflicht insoweit nicht nachgekommen ist, ist vom Mieter, der deshalb den

Mietzins nach § 1096 ABGB mindern möchte, zu behaupten und zu beweisen. Gelingt dieser Beweis, wird eine

von der Anlage ausgehende Gefährlichkeit vermutet. Dies hat zur Konsequenz, dass die (Voraussetzung der

Mietzinsminderung nach § 1096 ABGB bildende) Beeinträchtigung des bedungenen Gebrauchs einer Wohnung

samt mitvermieteter „sanierter“ elektrischer Anlage so lange besteht, bis der Vermieter im Einzelfall bewiesen hat,

dass von der Anlage keine Gefährdung und keine daraus folgende Gebrauchsbeeinträchtigung ausgeht. (T1)
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